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Vorlage Verhaltenskodex mit Selbstverpflichtungserklärung 

für den Dienstgeber und tätige Personen1 in Einrichtungen und Diensten sowie in der   

Zentrale des/der  NAME DER ORGANISATION 

 
                  

(Nachname) (Vorname) (Geburtsdatum) 
 
tätig in   
      

(Name von Träger, Einrichtung, Dienst) 
 
Der/ Die (Name der Organisation) ist Träger von Einrichtungen und Diensten, in denen Menschen 
betreut, erzogen, gepflegt, beraten, ausgebildet und vermittelt werden. Alle Einrichtungen und Dienste 
des Trägers sind Orte, an denen die Ziele und Werte der katholischen Kirche gelebt werden und der 
Mensch im Mittelpunkt steht. 
Nach christlichem Verständnis ist der Mensch ein Geschöpf und Abbild Gottes. Daraus leitet sich 
seine Würde und die Unverletzlichkeit seines Lebens ab. Dieses Menschenbild wird an den 
verschiedenen oben genannten Orten des (Name des Trägers) gelebt. 
So sind Nähe und Beziehung unverzichtbar für die Arbeit mit Menschen. Die Einrichtungen und 
Dienste sollen geschützte Orte sein, an denen sich die ihm anvertrauten Menschen2 angenommen 
und sicher fühlen. Die Verantwortung für deren Schutz liegt beim jeweiligen Dienstgeber und allen 
Mitarbeiter*innen. Sie sind zu einem reflektierten Umgang mit den ihnen anvertrauten Menschen und 
zur zeitnahen und angemessenen Reaktion auf Grenzverletzungen, übergriffiges Verhalten und 
(sexualisierte) Gewalt in allen Facetten verpflichtet. Dies wird durch die Unterzeichnung dieser 
Selbstverpflichtungserklärung bekräftigt.  
 
I. Verpflichtung des Dienstgebers 
 
1. Der Dienstgeber verpflichtet sich, alle Mitarbeiter*innen in allen Arbeitsbereichen der Organisation 

über Aufgaben, Rechte und Pflichten zu informieren. Dabei werden die Mitarbeiter*innen auf die 
Grundsätze, die u.a. im Leitbild und der Grundordnung des kirchlichen Dienstes festgeschrieben 
sind, hingewiesen.  
 

2. Die Dienstgemeinschaft umfasst alle Mitarbeiter*innen in einer Caritas-Einrichtung und zwar 
unabhängig von deren Beruf, fachlicher Kompetenz, Religionszugehörigkeit bzw. 
Konfessionslosigkeit oder ihrer arbeitsrechtlichen Stellung. Alle tragen mit ihrer Arbeit zur 
Verwirklichung des kirchlichen Heils- und Verkündigungsauftrags bei. 
Christ*innen wollen durch ihr Handeln aktiv die Welt gestalten und damit den Auftrag und die 
Sendung der Kirche verwirklichen. Das gilt in besonderer Weise für die Menschen, die in kirchlichen 
Einrichtungen arbeiten oder diese leiten.  
Als Dienstgemeinschaft machen sich die Mitarbeiter*innen gemeinsam stark für Menschen in Not 
und geben damit ein Zeugnis ihres Glaubens. Dieser besondere Geist soll auch das 
Dienstverhältnis in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, das Verhältnis zwischen 
Mitarbeiter*innen untereinander sowie zum Dienstgeber prägen. Deshalb sind die Beteiligten 

                                                           
1 
Tätige, Freiwillige, Praktikanten, Auszubildende, im FSJ/BFD Tätige sowie Werksauftragsnehmer und Leiharbeiter gemeint 
2 Mit dem B
erzogen, beraten, vermittelt und ausgebildet werden. 
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immer wieder, insbesondere bei Konfliktsituationen aufgefordert, miteinander nach Lösungen zu 
suchen.  

 
3. Der Dienstgeber verpflichtet sich, strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die Grenzüberschreitung, Misshandlung und (sexualisierte) Gewalt möglichst verhindern 
und bei Verdacht oder im Gewaltfall einen adäquaten Umgang damit gewährleisten.  
Er regelt in einem Gewaltschutzkonzept die innerbetrieblichen Maßnahmen zur Prävention von 
(sexualisierter) Gewalt und das Vorgehen bei Verdacht oder in Fällen von (sexualisierter) Gewalt. 
Die Regelungen haben Gültigkeit für alle Einrichtungen und Diensten des Trägers. 
Der Dienstgeber stellt durch geeignete Maßnahmen zur Information und Qualifizierung der 
Mitarbeiter*innen sicher, dass diese das Gewaltschutzkonzept zur Prävention von und Intervention 
bei (sexualisierter) Gewalt kennen und umsetzen können. 
 

4. Der Dienstgeber benennt für mittelbar und unmittelbar Betroffene von Gewalt eine außerhalb der 
Hierarchie von (Name der Organisation) stehende, fachlich fundierte Person als externe 
Ansprechperson und gewährleistet ihre Einbeziehung bei Verdacht oder in Fällen von Gewalt.  

 
II. Verpflichtung der Mitarbeiter*innen 
 
1.  Ich verpflichte mich, gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen in der Einrichtung dazu beizutragen, 

dass die Einrichtung ihren Teil am Sendungsauftrag der Kirche, insbesondere Glaube, Hoffnung 
und Nächstenliebe als Seele und Herz des Caritas-Profils und aller caritativer Arbeit erfüllen kann.  
 
Im Konkreten heißt das: 

 Wir handeln mit gegenseitigem Respekt, Offenheit und Vertrauen sowie zum Wohlergehen 
der uns anvertrauten Menschen und übernehmen so Verantwortung für die Qualität der 
Arbeit in und den Auftrag der Caritas. 

 Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und helfen den uns anvertrauten Menschen möglichst 
professionell, kompetent und effizient.  
Damit schützen wir vor allem Menschen in Not vor Ausgrenzung und Benachteiligung und 
stärken sie in ihrer Würde und Selbstbestimmung. 

 Wir schaffen dazu strukturelle Rahmenbedingungen für ein würdevolles Leben gerade mit 
Blick auf die Menschen, die allein gelassen und vernachlässigt werden. 

 Wir tragen dafür Sorge, dass es möglich ist, respektvoll, achtsam, wertschätzend und 
herzlich sowohl miteinander als auch mit den uns anvertrauten Menschen umzugehen.  

 Wir unterstützen die uns anvertrauten Menschen in ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichem, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  

 Wir versuchen authentisch, nachvollziehbar und gewissenhaft zu handeln. 
 
Ich verpflichte mich somit, insgesamt in meiner täglichen Arbeit zu konkret christlichem, sozialen 
und fairen Handeln. Mir ist bewusst, dass ich ohne Rücksicht auf die arbeitsrechtliche Stellung, 
meine Konfession oder Zugehörigkeit zur Kirche und meine persönliche Lebensform einen 
wertvollen Beitrag leiste und für die Einrichtung, in der ich tätig bin, eine Bereicherung darstelle.  
 

2.  Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den uns in der 
Einrichtung/ im Dienst anvertrauten Menschen sowie den tätigen Personen seelische, körperliche 
oder (sexualisierte) Gewalt antut. Ich selbst übe keine (sexualisierte) Gewalt aus.3) 

                                                           
3 Ausgenommen davon sind ausschließlich legitimierte Interventionen im Rahmen von Schutzmaßnahmen (https://www.pflege-
gewalt.de/?s=Fixierungen 

https://www.pflege-gewalt.de/?s=Fixierungen
https://www.pflege-gewalt.de/?s=Fixierungen
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3.  Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die 
Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Menschen und meine 
eigenen Grenzen. Ich setze mich aktiv und auf allen Ebenen für eine Kultur der Grenzachtung ein. 
Dies befolge ich auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy, 
Internet und sozialen Netzwerken. 

 
4.  Ich nehme jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahr. Ich beziehe gegen 

diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. 
Im Falle des Verdachts eines abwertenden, gewalttätigen oder sexuell übergriffigen Verhaltens 
setze ich mich für die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen 
ein. 
 

5.  Einen Verdacht oder eine erfolgte Gewalthandlung teile ich unverzüglich den unmittelbaren 
Vorgesetzten oder der externen Ansprechperson mit bzw. ziehe Unterstützung und Hilfe hinzu. 
Der Schutz der uns anvertrauten Menschen steht dabei an erster Stelle.  

 
6.  Ich kenne das Gewaltschutzkonzept und die darin beschriebenen Verfahrenswege und 

Dokumente und die interne und externe Ansprechperson für meine Einrichtung bzw. meinen 
Dienst. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und 
Unterstützung bekomme und werde sie in Anspruch nehmen.  
 

7. Ich trage durch mein Verhalten zur Glaubwürdigkeit der Einrichtung/des Dienstes bei, bei der/bei 
dem ich tätig bin. 

 
III. Gemeinsame Verpflichtung von Dienstgeber und Mitarbeiter*innen 
 
1. Orientiert am christlichen Menschenbild respektieren wir Menschen in ihrer Einzigartigkeit und 

Unterschiedlichkeit. Wir versuchen ohne Vorurteile miteinander umzugehen und Unterschiede wie 
z.B. Geschlecht, Alter, Nationalität, Religio
Bereicherung zu verstehen.  
Wir wenden uns gegen jede Art von Rassismus, Diskriminierungen und Abwertungen aufgrund 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder Religion und treten für ein soziales Miteinander 
in einer offenen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ein.  

 
2.  Wir tragen miteinander dazu bei, dass Räume und Möglichkeiten geschaffen werden, sich mit dem 

eigenen Glauben, gelebter Spiritualität und deren Bedeutung für die Arbeit auseinanderzusetzen. 
Dazu können entsprechende Angebote, wie Besinnungstage oder Exerzitien in Anspruch 
genommen werden. 

 
 
 ..................................................   ..................................................  
Ort, Datum  Unterschrift Dienstgeber 
 
 ..................................................   ..................................................  
Ort, Datum  Unterschrift Mitarbeiter*in 


